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Vorlagefrage 

Ist Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a der von UNICE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im An
hang der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 
1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rah
menvereinigung über Teilzeitarbeit ( 1 ) dahin auszulegen, dass er 
nationalen Vorschriften entgegensteht, die Maßnahmen vor
sehen wie 

— die Verpflichtung, eine Kopie des Teilzeitarbeitsvertrags oder 
einen Auszug, der die Arbeitszeiten, die Identität und die 
Unterschriften beider Parteien enthält, an dem Ort aufzube
wahren, an dem die Arbeitsordnung eingesehen werden 
kann (Art. 157 des Programmgesetzes), 

— die Verpflichtung, dass jederzeit festgestellt werden können 
muss, wann der Zyklus beginnt (Art. 158 des Programm
gesetzes), 

— bei variablen Arbeitszeiten die Verpflichtung des Arbeit
gebers, den Arbeitnehmer durch Bekanntmachung fünf 
Tage im Voraus zu informieren; eine Bekanntmachung mit 
den individuellen Arbeitszeiten jedes Teilzeitarbeitnehmers 
muss darüber hinaus zu Beginn des Tages ausgehängt wer
den; diese Bekanntmachung muss ferner für einen Zeitraum 
von einem Jahr aufbewahrt werden (Art. 159 des Pro
grammgesetzes), 

— die Verpflichtung des Arbeitgebers, der Teilzeitarbeitnehmer 
beschäftigt, über ein Dokument zu verfügen, in dem alle 
Abweichungen von den Arbeitszeiten nach den Art. 157 
bis 159 (Art. 160 des Programmgesetzes) enthalten sind, 
das nach bestimmten in Art. 161 des Programmgesetzes 
angegebenen Modalitäten zu führen ist? 

( 1 ) ABl. 1998, L 14, S. 9. 
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Vorlagefrage 

Steht Art. 43 EG einer nationalen Steuerregelung entgegen, wo
nach eine in Belgien unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaft 
bei der Ermittlung ihres steuerbaren Gewinns keinen Abzug für 
Risikokapital in Höhe der positiven Differenz zwischen einer
seits dem Nettobuchwert der Aktiva der Niederlassungen, die 
der Steuerpflichtige in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi
schen Union unterhält, und andererseits der Gesamtheit der 
Passiva, die auf diese Niederlassungen anrechenbar sind, vorneh
men kann, während sie zu einem solchen Abzug berechtigt ist, 
wenn diese positive Differenz einer in Belgien belegenen Be
triebsstätte zugerechnet werden kann? 
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Vorlagefragen 

1. Ist Art. 217 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. 
L 302, S. 1) dahin auszulegen, dass sich die Mitgliedstaaten 
bei der Festlegung der Einzelheiten der buchmäßigen Erfas
sung der Abgabenbeträge darauf beschränken können, in 
ihre nationalen Rechtsvorschriften Bestimmungen aufzuneh
men, in denen lediglich geregelt ist, dass 

— unter „buchmäßiger Erfassung“ im Sinne dieser nationa
len Rechtsvorschriften „die Eintragung des einer Zoll
schuld entsprechenden Abgabenbetrags in die Bücher 
oder in sonstige stattdessen verwendete Unterlagen“ zu 
verstehen ist — im vorliegenden Fall Art. 1 Nr. 6 des 
Allgemeinen Zoll- und Abgabengesetzes, koordiniert 
durch den Königlichen Erlass vom 18. Juli 1977 (Belgisch 
Staatsblad vom 21. September 1977, S. 11425), bestätigt 
durch das Gesetz über die Zölle und Abgaben vom 6. 
Juli 1978 (Belgisch Staatsblad vom 12. August 1978, S. 
9013) und zum 1. Januar 1994 ersetzt durch Art. 1 Nr. 
4 des Gesetzes zur Abänderung des Allgemeinen Zoll- 
und Abgabengesetzes (Belgisch Staatsblad vom 30. De
zember 1993, S. 29031), 

und 

— die Vorschriften über die buchmäßige Erfassung und die 
Voraussetzungen für die Entrichtung von Abgaben bei 
Bestehen einer Zollschuld in den Verordnungen der Eu
ropäischen Gemeinschaften festgelegt sind — im vorlie
genden Fall Art. 3 des Allgemeinen Zoll- und Abgaben
gesetzes, koordiniert durch den Königlichen Erlass vom
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